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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Anstrengungen der Europäischen Union und der Mitgliedsstaaten, ihre Politik 
an die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Unternehmen und Menschenrechte1, 
anzupassen, betont jedoch, dass diese Anstrengungen noch nicht zu einem ausreichenden 
Engagement in diesem Prozess geführt haben;

2. betont mit Nachdruck, dass alle 27 Mitgliedstaaten die Überarbeitung ihrer nationalen 
Aktionspläne zur sozialen Verantwortung der Unternehmen (SVU) und die Ausarbeitung 
ihrer nationalen Pläne zur Umsetzung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
beschleunigen müssen, da diese bis spätestens Dezember 2013 abgeschlossen sein sollten; 
fordert die EU auf, zu ermöglichen, dass aus den Erfahrungen der EU-Staaten, die sich 
diesem Prozess derzeit unterziehen, Lehren gezogen werden können; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich an den Leitprinzipien zu orientieren, die von der Europäischen 
Gruppe der nationalen Menschenrechtsinstitutionen (NMRI) entwickelt wurden;

3. fordert eine bessere Kohärenz der Politik auf EU-Ebene durch die Anpassung der Vergabe 
öffentlicher Aufträge sowie der Bereiche Ausfuhrkredit, verantwortungsvolle 
Unternehmensführung, Wettbewerb, Entwicklung, Handel, Investitionen und sonstiger 
Maßnahmen und Übereinkünfte an die Anforderungen der internationalen 
Menschenrechtsstandards und –prinzipien und fordert in diesem Zusammenhang dazu auf, 
Beratung durch einschlägige NMRI in Anspruch zu nehmen, beispielsweise den Beitrag, 
den die Europäischen Gruppe der Europäischen Kommission zum Thema Menschenrechte 
und öffentliche Aufträge vorgelegt hat; fordert sinnvolle und angemessene 
Folgenabschätzungen von Gesetzesvorschlägen im Hinblick auf mögliche 
Unvereinbarkeiten mit den Leitprinzipien und besteht auf der Koordination mit der 
VN-Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Menschenrechte, um unterschiedliche und 
widersprüchliche Auslegungen der Leitprinzipien der VN zu vermeiden;

4. verpflichtet sich, seine Bemühungen dahingehend kontinuierlich zu intensivieren, dass 
sich die Institutionen und Beamten der EU, einschließlich des EU-Sonderbeauftragten für 
Menschenrechte, dafür einsetzen, dass die Agenda für Menschenrechte und Wirtschaft in 
sämtlichen Außenbeziehungen und außenpolitischen Tätigkeiten der EU vorangetrieben 
wird;

5. erkennt die einzigartige Stellung der mit den Pariser Prinzipien konformen NMRI an, bei 
der Umsetzung der Leitprinzipien der VN Unterstützung zu bieten, einschließlich der 
Förderung oder sogar der Gewährleistung von Abhilfemaßnehmen; ersucht die EU und 
die Mitgliedstaaten, die NMRI als Schlüsselpartner für das Voranbringen der Agenda für 

                                               
1 Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, 17. Sitzung, 21. März 2011, Bericht des Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs zur Frage der Menschenrechte und der transnationalen Unternehmen und sonstiger 
Wirtschaftsunternehmen, John Ruggie: „Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the 
United Nations ‚Protect, Respect and Remedy‘ Framework“ („Leitprinzipien für Unternehmen und 
Menschenrechte: Umsetzung des Rahmenkonzepts ‚Protect, Respect and Remedy‘ (Schützen, Respektieren und 
Abhelfen)“) (A/HRC/17/31) (im Folgenden: Leitprinzipien der Vereinten Nationen).
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Menschenrechte und Wirtschaft, für die Entwicklung von Verbindungen zwischen 
Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft und für die Förderung der im EU-Rahmen 
festgelegten Standards und Leitprinzipien anzuerkennen; appelliert in diesem 
Zusammenhang an die Mitgliedstaaten, das Mandat der NMRI zu stärken und nötigenfalls 
auszuweiten, um deren Wirksamkeit zu verbessern, oder, wo es keine mit den Pariser 
Prinzipien konformen NMRI gibt, die Schritte für deren Gründung einzuleiten, wobei die 
EU angemessene strategische Unterstützung bieten sollte; verpflichtet sich dazu, einen 
regelmäßigen, alljährlichen Meinungsaustausch mit den NMRI im Rahmen des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und/oder des Unterausschusses 
Menschenrechte einzuführen, wobei auf die Erfahrungen aus dem Meinungsaustausch des 
Unterausschusses Menschenrechte beim Gipfeltreffen der Bürgerbeauftragten der EU und 
der östlichen Partnerschaften 2011 aufgebaut werden sollte, und einen derartigen 
Austausch mit gezielten Workshops über Menschenrechte und Wirtschaft zu ergänzen;

6. verpflichtet sich, das Thema „Menschenrechte und Wirtschaft“ in die Agenden der 
künftiger Zusammenkünfte der EU mit Drittstaaten, insbesondere mit privilegierten 
Partnerstaaten, aufzunehmen, und ersucht darum, dass bei Bedarf veranlasst wird, dass die 
Leitzprinzipien der Vereinten Nationen im Rahmen der Kapazitäten des Europäischen 
Parlaments oder sonstiger EU-Organe übersetzt werden;

7. ruft die EU und insbesondere die Kommission auf zu gewährleisten, dass die 
Finanzierungsinstrumente, einschließlich der Europäischen Initiative für Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR), die mit den Pariser Prinzipien konformen NMRI als 
Schlüsselpartner bei der Erreichung ihrer Ziele anerkennen und sie durch effiziente 
Nutzung ihrer einzigartigen Stellung und ihrer Erfahrung im Bereich der Menschenrechte 
dabei unterstützen, einen Raum für Dialog zwischen unterschiedlichen Interessenträgern, 
einschließlich der staatlichen Behörden, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft, zu 
schaffen, und dass sie zu diesem Zweck

(1) dafür sorgen, dass „Menschenrechte und Wirtschaft“ im Rahmen des Mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) für die Jahre 2014–2020 als Prioritäten der individuellen 
Finanzierungsinstrumente gelten; und

(2) im Rahmen der EIDHR spezielle Förderinstrumente für Schulung und 
Kapazitätsausbau im Bereich Menschenrechte und Wirtschaft für zivilgesellschaftliche 
Organisationen, NMRI, Menschenrechtsverteidiger, Gewerkschaften und sonstige 
Menschenrechtsorganisationen schaffen;

8. betont, dass im Rahmen des Gesetzesvorschlags über die obligatorische Veröffentlichung 
nichtfinanzieller Informationen (einschließlich Informationen zu Umwelt, Gesellschaft 
und Unternehmensführung) von Unternehmen für Transparenz gesorgt werden muss, 
indem unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Menschenrechte ein klarer, eindeutiger, 
gemeinsamer und vorgegebener Rahmen geschaffen wird, der in vollkommenem Einklang 
mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen steht und sich auf objektive Indikatoren 
wie das geschlechtsspezifische Lohngefälle sowie Indikatoren und Leitlinien für die 
Berichterstattung in Bezug auf Invalidität stützt, damit im Rahmen der Umsetzung der 
neuen SVU-Strategie der Union den Interessen der Gesellschaft, der Achtung der 
Menschenrechte und dem Weg zu einer nachhaltigen und umfassenden Verbesserung und 
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Entwicklung Rechnung getragen wird;

9. fordert die EU auf, interne Kapazitätenmängel und Erfahrungslücken anzugehen und ein 
zielführendes Schulungsprogramm für „Menschenrechte und Wirtschaft“ in allen EU-
Organen und Politikbereichen durchzuführen;

10. ruft die EU und die Mitgliedstaaten erneut auf, die Durchsetzung bestehender Gesetze 
durch die Integration der Anliegen „Wirtschaft und Menschenrechte“ zu verbessern und 
weitere Lösungen mit dem Ziel der Schaffung gleicher Bedingungen für Binnen- und 
Drittländerunternehmen zu erarbeiten;

11. fordert Vorschriften für Sorgfaltspflichten auf EU-Ebene, in denen neben anderen Fragen 
Bereiche mit potentiell hohen Auswirkungen und Gefahren für Menschenrechte 
angesprochen werden, wie globale und lokale Zulieferketten, Konfliktmineralien und 
Auslagerung;

12. verlangt, dass in Fällen, in denen die EU oder die Mitgliedstaaten Geschäftspartner sind 
(z. B. bei öffentlichen Aufträgen, in Bezug auf Staatsbetriebe, Joint Ventures, „Blending“, 
Ausfuhrkreditbürgschaften, Großprojekte in Drittländern), die Übereinstimmung mit den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen eine Priorität darstellt und in speziellen 
Vertragsklauseln enthalten sein sollte, wobei Unternehmen, die unverhohlen gegen 
Menschenrechte verstoßen, die Konsequenzen tragen müssen; empfiehlt, dass im Rahmen 
der geplanten EU-Plattform für externe Zusammenarbeit und Entwicklung solche 
Modalitäten festlegt werden;

13. nimmt zur Kenntnis, dass Beschwerden gegen im Ausland tätige EU-Unternehmen oft 
besser vor Ort gelöst werden können;  begrüßt die nationalen Kontaktstellen der OECD 
als staatliche, außerrechtliche Mechanismen, die bei den verschiedenartigsten Konflikten 
im Zusammenhang mit Wirtschaft und Menschenrechten schlichtend wirken können; 
fordert jedoch größere Anstrengungen von Seiten der Unternehmen bei der Erarbeitung 
von Beschwerdemechanismen unter Berücksichtigung der Wirksamkeitskriterien der 
Leitprinzipien;

14. begrüßt die Absicht der Europäischen Kommission, die Bestimmungen des 
internationalen Privatrechts in der Brüssel-I-Verordnung abzuändern, und zwar 
insbesondere die Einführung des Prinzips des „forum necessitatis“; betont, dass der 
wirksame Zugang zu Rechtsbehelfen für Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch 
Unternehmensaktivitäten außerhalb der EU anhand von Reformen der Verordnungen 
Brüssel-I und Rom-II weiterentwickelt werden muss; fordert wirksame Maßnahmen zur 
Beseitigung bestehender Hindernisse für die Justiz, wie übermäßige Prozesskosten, 
beispielsweise durch Initiativen wie die Ausarbeitung von Mindestnormen für kollektiven 
Rechtsschutz oder die Lösung des Problems der besonderen Rechtspersönlichkeit von 
Unternehmen.


